
Überplanmäßige Ausgabe im Deckungskreis 042 (Zahlungen für andere Träger) Seite: 1 
AZ:  51.11/3513-wa 
 

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung 

05.09.2008 824-49/2008 8 öT 

Stadtverwaltung Eisenach 
  Beschlussvorlage 

  Berichtsvorlage 
Dezernat Amt Aktenzeichen 

II 51 51.11/3513-wa 

 
Betreff 

 
Überplanmäßige Ausgabe im Deckungskreis 042 (Zahlungen für andere Träger) mit der 
Haushaltsstellennr.: 67200 der Unterabschnitte 45560, 45570, 45580, 45600, 45610, 45650 
 

 
vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen 

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss 
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff.   ja nein Enthalt. Nr. 

 Beigeordnetensitzung         

 Ortschaftsrat         

 Wirtschafts-, Land- und 
Forstwirtschaftsausschuss 

        

 Schul-, Sport- und Kulturausschuss         

 Ausschuss für Familie, Jugend, 
Soziales und Gesundheitswesen 

        

 Rechnungsprüfungsausschuss         
 Jugendhilfeausschuss         
 Werkausschuss         
 Bau-, Verkehrs- und 

Umweltausschuss 
        

 Haupt- und Finanzausschuss   24.09.2008 9 öT 5 0 2  

 Stadtrat   26.09.2008 8 öT 22 0 11 0698/2008 

 
Finanzielle Auswirkungen 

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 90000.000.00300 
 weitere Ausgaben HH-Stelle:        Ausgaben Haushaltsstelle : 45570.67200; 

45560.67200; 45580.67200; 45600.67200; 45610.67200; 45650.67200 (= Dkr.042) 
HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. 

Jahres (aktueller Stand) -EUR- 
Haushaltausgaberest 

-EUR- 
insgesamt 

-EUR- 

HH/JR 
Inanspruchnahme  
./. verausgabt 
./. vorgemerkt 

255.100,00       
 
209.904,09 
170.000,00 

      
 
       
       

255.100,00       
 
209.904,09 
170.000,00 

= verfügbar  - 124.804,09                  -124.804,09      

Frühere Beschlüsse 

Beschluss-Nr.:       Beschluss-Nr.:        Beschluss-Nr.:       Beschluss-Nr.:       
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I. Beschlussvorschlag  
 
Der Oberbürgermeister empfiehlt, 
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, 
der Stadtrat beschließt: 
 
überplanmäßige Ausgabe im Deckungskreis  (DK) 042 von insgesamt 125.000,00 € , 
aufgeschlüsselt auf die HHSt. wie folgt: 
45560.67200- Erstattung an andere Sozialleistungsträger in Höhe von 105.000,00 € 
45650.67200- Erstattung an andere Sozialleistungsträger in Höhe von 20.000,00 €. 
 
 
Deckungsmittel stehen gegenwärtig nicht zur Verfügung. 
 
 
 
II. Begründung  
 
Die Planung der notwendigen Mittel für das Haushaltsjahr 2008 erfolgte für den gesamten  
DK 042  - Kostenerstattung an andere Sozialeistungsträger- auf der Grundlage der 
Rechnungsergebnisse des Jahres 2007. 
 
Im Bereich des Unterabschnittes 45560 erfolgten durch Umzüge von Sorgeberechtigten oder 
dem Aufenthalt eines Pflegekindes bei Pflegeeltern in einem Zeitraum über 2 Jahre und damit 
verbundenen Zuständigkeitswechseln gem. § 86 f SGB VIII bisher gerechtfertigte 
Kostenerstattungsansprüche anderer Träger gem. § 89 a SGB VIII in Höhe von 152.223,21 €. 
Die Abrechnung der zuständigen Sozialeistungsträger erfolgte bisher für das 1. Halbjahr, 
sodass für den Zeitraum bis 31.12.2008 noch ein Gesamtausgabebedarf nach jetzigem 
Kenntnisstand von rd. 152.000,00 € besteht, der sich auf Grund von mindestens 2 weietern 
Zuständigkeitswechseln noch erhöht. 
 
Im Bereich des Unterabschnittes 45650.67200 wurde ein Betrag von 1.000,00 € geplant. Gem. 
§ 89 b SGB VIII bestand in einem Fall die gesetzliche Verpflichtung, für die Inobhutnahme einer 
minderjährigen Mutter mit ihrem Kind einen Gesamtbetrag von über 17.000,00 € zu erstatten.  
Der Mehrausgabebedarf konnte zunächst innerhalb des DK 042 gedeckt werden.  
Die geplanten Mittel des Unterabschnittes 45570 werden zur Finanzierung weiterer 
Erstattungsansprüche benötigt, für alle anderen Unterabschnitte dieses Deckungskreises 
wurden keine Mittel geplant. 
  
Da die Finanzierung dieser Aufgabe zu leisten ist, aber keine Deckungsmittel zur Verfügung 
stehen, kann der Haushalt 2008 in der genannten Größenordnung gegenwärtig nicht mehr 
ausgeglichen werden. 
  
 
 
 
 
 
Matthias Doht 
Oberbürgermeister 

 
Ute Lieske 
Bürgermeisterin 

  
 
Anlage Textfassung §§ 86, 89 a SGB VIII
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III. Unterschriften  
 

Bürgermeisterin Fachamt federführende Sachbearbeiterin 

 

Ute Lieske 

 

Viola Stephan 

 

Carmen Waldhelm (670- 763) 

 
 

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter 
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen) 

Amt Keine 
 Bedenken  

Bedenken 
Anmerkungen 

Datum Unterschrift 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen - 

 keine Bedenken 

 folgende Bedenken / Anmerkungen: 

 

 
 

Datum und Unterschrift  

 
 
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14) 

 keine Bedenken 

 folgende Bedenken / Anmerkungen: 

 

 
 

Datum und Unterschrift  
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Anlage zur Beschlussvorlage 
 
  

§ 86 Örtliche Zuständigkeit für Leistungen an Kinde r, Jugendliche und ihre Eltern 

(1) 1Für die Gewährung von Leistungen nach diesem Buch ist der örtliche Träger zuständig, in 
dessen Bereich die Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 2An die Stelle der Eltern tritt 
die Mutter, wenn und solange die Vaterschaft nicht anerkannt oder gerichtlich festgestellt ist. 
3Lebt nur ein Elternteil, so ist dessen gewöhnlicher Aufenthalt maßgebend.  
(2) 1Haben die Elternteile verschiedene gewöhnliche Aufenthalte, so ist der örtliche Träger 
zuständig, in dessen Bereich der personensorgeberechtigte Elternteil seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat; dies gilt auch dann, wenn ihm einzelne Angelegenheiten der Personensorge 
entzogen sind. 2Steht die Personensorge im Fall des Satzes 1 den Eltern gemeinsam zu, so 
richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Elternteils, bei dem das 
Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Leistung zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte. 3Hatte das Kind oder der Jugendliche im Fall des Satzes 2 zuletzt bei beiden Elternteilen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen 
Aufenthalt des Elternteils, bei dem das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Leistung 
zuletzt seinen tatsächlichen Aufenthalt hatte. 4Hatte das Kind oder der Jugendliche im Fall des 
Satzes 2 während der letzten sechs Monate vor Beginn der Leistung bei keinem Elternteil einen 
gewöhnlichen Aufenthalt, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich das Kind oder 
der Jugendliche vor Beginn der Leistung zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte; hatte 
das Kind oder der Jugendliche während der letzten sechs Monate keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem tatsächlichen Aufenthalt des Kindes oder 
des Jugendlichen vor Beginn der Leistung.  
(3) Haben die Elternteile verschiedene gewöhnliche Aufenthalte und steht die Personensorge 
keinem Elternteil zu, so gilt Absatz 2 Satz 2 und 4 entsprechend.  
(4) 1Haben die Eltern oder der nach den Absätzen 1 bis 3 maßgebliche Elternteil im Inland 
keinen gewöhnlichen Aufenthalt, oder ist ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht feststellbar, oder 
sind sie verstorben, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des 
Kindes oder des Jugendlichen vor Beginn der Leistung. 2Hatte das Kind oder der Jugendliche 
während der letzten sechs Monate vor Beginn der Leistung keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so 
ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich das Kind oder der Jugendliche vor 
Beginn der Leistung tatsächlich aufhält.  
(5) 1Begründen die Elternteile nach Beginn der Leistung verschiedene gewöhnliche 
Aufenthalte, so wird der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich der 
personensorgeberechtigte Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; dies gilt auch dann, 
wenn ihm einzelne Angelegenheiten der Personensorge entzogen sind. 2Solange die 
Personensorge beiden Elternteilen gemeinsam oder keinem Elternteil zusteht, bleibt die 
bisherige Zuständigkeit bestehen. 3Absatz 4 gilt entsprechend.  
(6) 1Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib 
bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist oder wird abweichend von den Absätzen 
1 bis 5 der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 2Er hat die Eltern und, falls den Eltern die Personensorge nicht oder nur 
teilweise zusteht, den Personensorgeberechtigten über den Wechsel der Zuständigkeit zu 
unterrichten. 3Endet der Aufenthalt bei der Pflegeperson, so endet die Zuständigkeit nach Satz 
1.  
(7) 1Für Leistungen an Kinder oder Jugendliche, die um Asyl nachsuchen oder einen 
Asylantrag gestellt haben, ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich die Person 
vor Beginn der Leistung tatsächlich aufhält; geht der Leistungsgewährung eine Inobhutnahme 
voraus, so bleibt die nach § 87 begründete Zuständigkeit bestehen. 2Unterliegt die Person 
einem Verteilungsverfahren, so richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach der 
Zuweisungsentscheidung der zuständigen Landesbehörde; bis zur Zuweisungsentscheidung 
gilt Satz 1 entsprechend. 3Die nach Satz 1 oder 2 begründete örtliche Zuständigkeit bleibt auch 
nach Abschluss des Asylverfahrens so lange bestehen, bis die für die Bestimmung der örtlichen 
Zuständigkeit maßgebliche Person einen gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich eines anderen 
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Trägers der öffentlichen Jugendhilfe begründet. 4Eine Unterbrechung der Leistung von bis zu 
drei Monaten bleibt außer Betracht.  
 
  

§ 89a Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpfl ege 

(1) 1Kosten, die ein örtlicher Träger aufgrund einer Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 aufgewendet 
hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der zuvor zuständig war oder gewesen wäre. 
2Die Kostenerstattungspflicht bleibt bestehen, wenn die Pflegeperson ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt ändert oder wenn die Leistung über die Volljährigkeit hinaus nach § 41 fortgesetzt 
wird.  
(2) Hat oder hätte der nach Absatz 1 kostenerstattungspflichtig werdende örtliche Träger 
während der Gewährung einer Leistung selbst einen Kostenerstattungsanspruch gegen einen 
anderen örtlichen oder den überörtlichen Träger, so bleibt oder wird abweichend von Absatz 1 
dieser Träger dem nunmehr nach § 86 Abs. 6 zuständig gewordenen örtlichen Träger 
kostenerstattungspflichtig.  
(3) Ändert sich während der Gewährung der Leistung nach Absatz 1 der für die örtliche 
Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 bis 5 maßgebliche gewöhnliche Aufenthalt, so wird der örtliche 
Träger kostenerstattungspflichtig, der ohne Anwendung des § 86 Abs. 6 örtlich zuständig 
geworden wäre.  
 
 
 


